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RS OGH 1974/1/30 9Os111/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1974

Norm

FinStrG §35 Abs1

FinStrG §36 Abs1

FinStrG §37 Abs1

Rechtssatz

Selbständige und unselbständige Bestandteile, die in inländische Beförderungsmittel im Ausland eingebaut wurden,

eigenen sich zum Objekt eines Schmuggels, einer Verzollungsumgehung oder einer Abgabenhehlerei.
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